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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1995

Norm

VersVG §61

Rechtssatz

Rotlichtverstöße können nicht generell als grobe Fahrlässigkeit beurteilt werden. Neben den übrigen Umständen der

Gesamtsituation ist vorrangig auf die Zeitspanne, in der Rotlicht und Gelblicht nicht beachtet wurden, abzustellen.

Entscheidungstexte
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9 ObA 254/02x

Entscheidungstext OGH 22.01.2003 9 ObA 254/02x

Auch
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